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Zitat von Sawe

Des Weiteren müsste man dem Schulleiter genau mitteilen wo man ist, wenn man
krank ist. In welchem Krankenhaus, oder in welcher Reha/Kur.

Ein Blick ins Landesbeamtengesetz Niedersachsen §67 (2) hilft:

" Will die Beamtin oder der Beamte während der Krankheit den Wohnort verlassen, so ist dies
vorher anzuzeigen und der Aufenthaltsort anzugeben."

(Wenn du mal Krank bist und in den Nachbarort zum Arzt fährst, vergiss das nicht!)

Die geforderte Erreichbarkeit würde ich mit Blick auf mit Verweis auf § 55 eher verneinen:

"Soweit besondere dienstliche Verhältnisse es dringend erfordern,kann die Beamtin oder der
Beamte angewiesen werden, während der dienstfreien Zeit erreichbar zu sein und sich in der
Nähe des Dienstortes aufzuhalten."

Die Erfordernis der Erreichbarkeit eines aufgrund von Krankheit nicht dienstfähigen Beamten
dürfte zu verneinen sein.

Ich wär gern mal bei euch im Personalrat...

Gruß
Nitram

1https://www.lehrerforen.de/thread/43868-krankschreibung-nach-herzinfarkt/?postID=404805#post404805

https://www.lehrerforen.de/index.php?thread/43868-krankschreibung-nach-herzinfarkt/&postID=404803#post404803
http://www.michaelbertling.de/beamtenrecht/gesetze/beamtengesetzniedersachsen.htm
https://www.lehrerforen.de/thread/43868-krankschreibung-nach-herzinfarkt/?postID=404805#post404805

